
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 16.12.2020 

 

 

Nr. AD 0204/2020  

 

Dringlicher Auftrag fraktionsübergreifend: Ausnahmeregelung für Corona - bedingte 

provisorische Nutzungskonzepte 

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der dringliche Auftrag «Ausnahmeregelung für Corona - bedingte provisorische Nutzungskon-

zepte» wird erheblich erklärt. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, Ausnahmeregelungen zu verfügen, die es dem Gewerbe, 

insbesondere dem Gastrogewerbe, ermöglichen, in den Wintermonaten Provisorien zu errich-

ten. Die Provisorien sollen maximal sechs Monate ohne ordentliche Baubewilligungen erstellt 

werden können, um geschützte Ersatzflächen oder Warteräume zu generieren. Diese Provisori-

en sollen bei Bedarf auch beheizt werden können. 

 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Daniel Urech Dr. Michael Strebel 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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